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t 6 Das Rote Kreuz.

Senker Konvention.

Der Genfer Konvention ist durch Anzeige cm den Bundesrat beigetreten: die Re-
publik Finnland.

tin à Vorltclà 6er Ilosigvsreìns.

Es fehlen uns immer noch die Jahresberichte von zwei Dritteln der Zweigvereine.

Wir bitten doch dringend um Einsendung.

Wir werden sonst gezwungen sein, den Jahresbericht ohne Beiträge von feiten der

Saumseligen erscheinen zu lassen.
Ocis Isntrallskrstciricit.

tin à gsàtsri vsràzkorrelpoiàiiteri.

Die Vereiusuachrichten find in den letzten Tagen in solch großer Menge eingetroffen,

daß sie nur zum Teil in dieser Nummer Platz finden konnten. Wir möchten die verehrten

Einsender auch bitten, nicht allzu ausführliche Berichte zu schreiben, Nebensächliches wegzu-
lassen und vor allem aus über den „zweiten Akt" nicht zu lange zu werden. Einsen-
düngen nur auf einer Seite des Blattes beschreiben, sonst sendet sie der
Setzer zurück (siehe zweite llmschlagseite unter VereinSorgan).

Die Redaktion.

kumorillilckes.
>

Ois kzilkzkrà „Können Sie denn auch perfekt maschinenschreiben?" Sie errötete.

Das steht einem hübschen Mädchen von 16 Jahren zwar sehr gut an, aber ich erschrack.

Denn mit einer ungeschulten Kraft arbeiten, ist nicht meine Sache. Dazu bin ich viel zu

nervös und besonders für Privatbriefe habe ich nur wenig Zeit übrig. — „Ich werde

ganz langsam diktieren!" sage ich und nehme mir vor, alle Vorsicht zu üben, damit mög-

liehst wenig Fehler mit unterlaufen. Also los! Nachdem die Hilfskraft eine Viertelstunde

lang auf der Maschine herumgestammelt hat, überreicht fie mir folgenden Brief:
„Lieber Onkel! Ausrufungszeichcn! weist du auch das ich mich mit deiner Sendung sehr

gefreut habe îFragezeicheu daß imit Doppel-s>du überhaupt noch an mich gedacht und gleich

zwei Rebhühner (mit weichem b beigelegt hast Komma! hat mich wirklich gerührt Punkt auch

der von dir selbst erzeugte Auslandshong hinten nicht mit chsist delikath Unsinn ohne h

und der Preis ist ungewöhnlich mäßig Absatz zu Gegendiensten gern bereit neue Zeile dein

groß geschrieben Neffe!unterschreiben tue ich selbst")
" („Ulk".)

Druck und Expedition: Genossenschasts-Buchdruckerei Bern (Neuengasse 34).
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